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2688 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XXVII. GP 

 

Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (2558 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiter-
Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957 und das Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz geändert werden  

Hauptgesichtspunkte des Entwurfs: 
Mit dem vorliegenden Entwurf soll erreicht werden, dass überlassene Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer dann in den Geltungsbereich des BSchEG fallen, wenn sie in einen Betrieb überlassen 
werden, auf den das BSchEG Anwendung findet. Die bisherige Regelung, wonach auf die Anwendbarkeit 
der Urlaubsregelung des BUAG abgestellt worden ist, ist vom Verfassungsgerichtshof mit Erkenntnis 
vom 15. Juni 2023, G 137/2023-12, als gleichheitswidrig aufgehoben worden und tritt mit 30. November 
2024 außer Kraft. 
Im BUAG soll eine redaktionelle Anpassung vorgenommen werden. 
Kompetenzgrundlage: 
Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung gründet sich auf Artikel 10 Abs. 1 Z 11 B-VG („Arbeitsrecht 
und Sozialversicherungsrecht“). 
 
Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
27. Juni 2024 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der Berichterstatterin 
Abgeordneten Tanja Graf der Abgeordnete Mag. Gerald Loacker und der Ausschussobmann 
Abgeordneter Josef Muchitsch. 
Bei der Abstimmung wurde der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf einstimmig 
beschlossen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (2558 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 2024 06 27 

 Tanja Graf Josef Muchitsch 
 Berichterstatterin Obmann 
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